
Mitverantwortlichkeit für die Rechtsprechung der Ge
richte hervorhebt.

Es fragt sich nun, ob durch diese Bestimmung die in 
den folgenden Paragraphen zusammengefaßten straf
prozessualen Grundsätze für die Gerichtsaufsicht des 
Staatsanwalts tatsächlich nur aus systematischen 
Gründen genannt werden. Wenn der Staatsanwalt zur 
Aufsicht über die Gesetzlichkeit und Begründetheit der 
Urteile und Beschlüsse der Gerichte verpflichtet ist, so 
ist es nicht nur sein Recht, sondern auch seine Pflicht, 
gegen ungesetzliche und unbegründete Gerichts
entscheidungen die ihm zur Verfügung stehenden 
Rechtsmittel einzulegen. Das würde zweifellos eine 
Erweiterung der Rechtsmittelanwendung durch die 
Staatsanwaltschaft mit sich bringen; denn in der Praxis 
ist es im allgemeinen noch immer so, daß die Einlegung 
von Protest oder Beschwerde durch den Staatsanwalt 
sehr weitgehend von Zweckmäßigkeitserwägungen und 
bei der Anfechtung der Strafurteile in der Mehrzahl der 
Fälle von Strafzumessungsfragen abhängig gemacht 
wird. Besteht dagegen für den Staatsanwalt die Pflicht 
zur Rechtsmittelanwendung, so muß er in jedem Fall, 
in dem er eine gerichtliche Entscheidung für ungesetz
lich oder für nicht begründet erachtet, vom Rechts
mittel Gebrauch machen, gleichgültig, ob zuungunsten 
oder zugunsten des davon betroffenen Bürgers, und 
gleichgültig, ob das Ergebnis der Entscheidung zu ver
ändern oder nicht zu verändern ist. Um diese Aufgabe 
zu konkretisieren, müßte der Staatsanwalt dann auch 
verpflichtet werden, in den Fällen, in denen das 
Gericht von seinem Antrag oder von seiner Auffassung 
abweicht, vom Rechtsmittel aber keinen Gebrauch ge
macht werden soll, in den Akten schriftlich zu begrün
den, warum Protest oder Beschwerde nicht eingelegt 
wird. Eine solche Erweiterung der Pflichten des Staats
anwalts würde ihn dazu zwingen, sich nicht nur mit 
der gerichtlichen Entscheidung sachlich auseinander
zusetzen, sondern auch von vornherein seine Ausfüh
rungen und seine Anträge in jeder Strafsache unter 
strenger Beachtung der demokratischen Gesetzlichkeit 
vorzubereiten.

Eine weitere Frage ist, ob der Staatsanwalt nunmehr 
auch die Pflicht hat, jede Anklage, die er erhebt, vor 
Gericht zu vertreten. Aus § 189 Zif£. 3 StPO ergibt sich 
keine generelle Anwesenheitspflicht des Staatsanwalts. 
Für die Aufsicht des Staatsanwalts über die Recht
sprechung ist seine Teilnahme an der Hauptverhand
lung allerdings eine wesentliche Voraussetzung. Jedoch 
würde eine Erweiterung seiner Pflicht in dem Sinne, 
daß er an jeder Hauptverhandlung teilzunehmen hat, 
zugleich eine entsprechende gesetzliche Veränderung 
der StPO notwendig machen, was mit der Ordnung 
über die staatsanwaltschaftliche Aufsicht nicht beab
sichtigt ist. Außerdem gibt es in der Praxis angesichts 
der immer umfangreicher gewordenen Aufgaben der 
Staatsanwaltschaft auch rein objektive Schwierig
keiten, die einer solchen Forderung entgegenstehen. Um

aber dem Erfordernis einer möglichst ständigen Teil
nahme des Staatsanwalts an den Hauptverhandlungen 
gerecht zu werden, könnte hier eine konkrete Ver
pflichtung des Staatsanwalts etwa in der Art festgelegt 
werden, daß er jeden Verzicht auf Teilnahme an der 
Hauptverhandlung in den Akten schriftlich zu begrün
den hat.

§ 29 des Entwurfs bezeichnet als Gegenstand der 
staatsanwaltschaftlichen Aufsicht „Gerichtsentschei
dungen“, womit offensichtlich nur Urteile und Be
schlüsse der Gerichte, nicht aber Prozeßhandlungen zur 
Vorbereitung oder Durchführung von Gerichtsverfahren 
gemeint sind. Dadurch wird m. E. die Aufsichtspflicht 
des Staatsanwalts, was das Strafverfahren betrifft, in 
gewisser Weise eingeengt. So sind z. B. die Termins
anberaumung innerhalb von vier Wochen nach Eingang 
der Anklageschrift (§ 181 StPO), die Ladungsfrist gern. 
§ 184 StPO, die §§ 198 ff. StPO über den Gang der 
Hauptverhandlung u. a. wichtige gesetzliche Bestim
mungen, deren Einhaltung durch das Gericht im Inter
esse der umfassenden Gewährleistung der Gesetzlich
keit im Strafverfahren ebenfalls der Aufsichtspflicht 
des Staatsanwalts unterliegen muß. Deshalb sollte das 
Kapitel IV des Entwurfs der Ordnung über die staats
anwaltschaftliche Aufsicht eine Bestimmung enthalten, 
die den Staatsanwalt verpflichtet, die allseitige Einhal
tung der strafprozessualen Prinzipien und Vorschriften 
durch das Gericht zu überwachen und bei deren Ver
letzung mündlich oder schriftlich Einspruch beim zu
ständigen Gericht einzulegen.

Man kann somit feststellen,' daß der Entwurf der 
staatsanwaltschaftlichen Ordnung hinsichtlich der Auf
sicht des Staatsanwalts über die gerichtlichen Entschei
dungen im Strafverfahren nicht klar genug zu erkennen 
gibt, welchem Zweck diese Bestimmungen dienen 
sollen. Es bleibt die Frage offen, ob sie nur als eine 
systematische Zusammenfassung allgemein bekannter 
und gesetzlich bereits geregelter strafprozessualer 
Grundsätze für die Gerichtsaufsicht des Staatsanwalts 
anzusehen sind oder ob sie eine direkte Pflicht des 
Staatsanwalts zur Gerichtsaufsicht und damit eine be
deutende Erweiterung der Art und Weise seiner Mit
wirkung in der Gerichtsverhandlung und der bisher in 
der Praxis geübten Rechtsmittelanwendung gegen 
gerichtliche Entscheidungen zum Inhalt haben. Deshalb 
sollten in das Kapitel IV des Entwurfs einige Bestim
mungen aufgenommen werden, welche die Pflicht des 
Staatsanwalts, die Gerichtsaufsicht im Strafverfahren 
auszuüben, genauer formulieren. Das würde zu einer 
umfassenderen und gründlicheren Aufsicht des Staats
anwalts über die Entscheidungen der Gerichte in 
Strafsachen und damit zu einer Verbesserung der 
Rechtsprechung sowie einer stärkeren Gewährleistung 
der demokratischen Gesetzlichkeit im Strafprozeß
fuhren' FRITZ WILKE,

Staatsanwalt beim Generalstaatsanwalt 
von Groß-Berlin

Das selbständige Klagerecht des Staatsanwalts in Zivil- und Arbeitsrechtssachen
i

Kapitel IV des Entwurfs der Ordnung über die 
staatsanwaltschaftliche Aufsicht in der Deutschen 
Demokratischen Republik behandelt die Aufsicht des 
Staatsanwalts über die Gesetzlichkeit und Begründet
heit der Urteile und Beschlüsse der Gerichtsorgane. 
Der Staatsanwalt hat im gerichtlichen Verfahren gern. 
§ 30 Ziff 2 des Entwurfs das Recht, in den Fällen, in 
denen das Gesetz es zuläßt, in Zivil-, Familien- und 
Arbeitsrechtssachen Klage zu erheben und auch die 
Vertretung in der Gerichtsverhandlung zu übernehmen, 
„wenn der Schutz der staatlichen oder gesellschaft
lichen Rechte oder Interessen oder der Schutz der ge
setzlich gewährleisteten Rechte oder Interessen der 
Bürger es erfordert“. Weiter wird in § 30 Ziff. 3 und 4 
gesagt, daß der Staatsanwalt gegen unbegründete oder 
ungesetzliche Gerichtsentscheidungen die durch Gesetze 
gewährten Rechtsmittel einlegen sowie Klagen und 
Rechtsmittel nach Maßgabe der Bestimmungen der 
Prozeßgesetze zurücknehmen kann. § 30 des Entwurfs 
konkretisiert somit den Inhalt des § 21 St AG, der das 
Recht des Staatsanwalts zum Ausdruck bringt, Zivil

prozesse in den in der ZPO vorgesehenen Fällen zu 
führen. Hiernach hat der Staatsanwalt ein Klagerecht 
nur bei der Ehelichkeitsanfechtung im Interesse des 
Kindes (§ 1595 a BGB), im Entmündungsverfahren 
(§ 6 BGB, § 645 ff. ZPO), bei der Ehenichtigkeitsklage 
(§ 6 EheVO) sowie das Antragsrecht beim Todes
erklärungsverfahren (§ 16 VerschG).

Hinzu ist nach Erlaß des StAG noch das Recht des 
Staatsanwalts gekommen, Aufhebungsklage nach § 31 
KKVO in Arbeitsrechtsstreitigkeiten zu erheben. Hier 
kann der Staatsanwalt unabhängig vom Willen der 
Parteien und ohne Bindung an die von ihnen ge
stellten Anträge die Aufhebung eines Beschlusses der 
Konfliktkommission und seine Ersetzung durch eine 
gerichtliche Entscheidung verlangen, wenn er im 
Rahmen seiner Aufsichtstätigkeit feststellt, daß der 
Beschluß die Gesetzlichkeit verletzt. Diese eigenartige 
und weitgehende Ermächtigung beruht darauf, daß die 
arbeitsrechtlichen Ansprüche in aller Regel unabding
bar sind. Schon durch den Erlaß der KKVO war der 
enge Rahmen des § 21 StAG durchbrochen worden. Die 
in § 30 des Entwurfs vorgesehene Formulierung trägt 
jeder möglichen Erweiterung des Klagerechts auf ge-
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